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Parlamentssitzung 7. Dezember 2015 Traktandum 8 

Schul- und Sportanlage im Ried, Niederwangen – Projektierung Neubau 

Kredit; Direktion Sicherheit und Liegenschaften und Direktion Bildung und Soziales 

Bericht und Antrag des Gemeinderates an das Parlament 
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1. Ausgangslage 
 

Durch die Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 wurde die neue Überbauungsordnung Nieder-

wangen, Ried (Ost) (ÜO) basierend auf dem Siedlungskonzept Papillon, rechtskräftig. 

 

In Art. 35 der ÜO ist die Nutzung ZöN beschrieben: 

„In der Zone für öffentliche Nutzungen sind eine Schule mit Turnhalle, Allwetterplätze (Volley, 

Skater), Freizeiteinrichtungen und ein Fussballfeld je mit Flutlichtanlagen, ein Klubhaus sowie 

die nötigen Auto- und Veloabstellplätze gem. Kantonaler Bauverordnung zulässig“  

 

In Art. 36 der ÜO ist das Verfahren geregelt. 

„Als Grundlage für eine Bebauung gem. Art. 35 ist ein Projektwettbewerb respektive ein Studi-

enauftrag im Sinne von SIA 142 / 143 durchzuführen. Dieser ist mit der Projektierung der 1. 

Überbauungsetappe (Baubereich A und / oder B) einzuleiten und soll die Schnittstelle zur Über-

bauung des Baubereiches F mitbeinhalten. Das resultierende Ergebnis ersetzt den Über-

bauungsvorschlag im Richtplan“. 

„Der Baukredit für die Erstellung eines Schulgebäudes für mindestens zwei Klassen (Kinder-

garten oder Basisstufe) ist spätestens nach der Schnurgerüstabnahme des Baubereiches B zu 

beantragen. Die allfällige vorangehende Erstellung eines provisorischen Kindergartens im Wei-

ler Ried ist davon ausgenommen“. 

 

Am 5. März 2014 (GRB 129/2014) beschloss der Gemeinderat im Grundsatz das Schulraum-

programm (Endausbau); die neuste Berechnung der voraussichtlichen Schülerzahlen durch die 

Abteilung BSS, in Zusammenarbeit mit der Planungsabteilung, ist abgeleitet vom Endausbau 

der Siedlung Ried. Diese sieht für die neue Schulanlage Ried im Endausbau 8 Klassen (4 Ba-

sisstufenklassen und 4 Unter-, resp. Mittelstufenklassen) vor. 

 

Zwischen September und Dezember 2014 hat die Abteilung Gemeindebauten unter dem Titel 

„Schule und Sport im Ried“ einen offenen Projektwettbewerb durchgeführt. 

Das Parlament hat an seiner Sitzung vom 18. August 2104 dazu einen Kredit von CHF 

310‘000.-- bewilligt. Die Jurierung erfolgte im Januar 2015; das Ergebnis wurde im Februar 

2015 kommuniziert. Der Gemeinderat hat im Februar 2015 die Empfehlung der Jury bestätigt, 

das Projekt „Flipper’s Freund“ der Büning-Pfaue Kartmann Architekten GmbH, Basel weiterbe-

arbeiten zu lassen. 

Gleichzeitig beauftragte der Gemeinderat die Abteilung Gemeindebauten ihm einen Antrag mit 

entsprechenden Abklärungen zum Beschluss vorzulegen, welcher folgende Elemente und Vari-

anten enthalten soll: 

-Varianten 1-fach und 2-fach Turnhalle 

-Varianten ligataugliches Feld und normales Schulsportfeld 

-Gesamtkosten, inklusive Kosten der Etappierung (Kostengenauigkeit +/- 25%) 

-Lärmimmissionen und geplante Nutzungen. 

 

Im August 2015 hat der Gemeinderat einen Variantenentscheid getroffen und gleichzeitig die 

Abteilung Gemeindebauten beauftragt einen entsprechenden Projektierungskreditantrag vorzu-

bereiten. 
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2. Projekt 
 

Grundlage für das auszuarbeitende Projekt ist der Entwurf des Siegerprojektes aus dem offe-

nen Projektwettbewerb. 

Die Architekten hatten in der Überarbeitung des Wettbewerbsprojektes insbesondere nachzu-

weisen, dass die maximal zulässige Gebäudehöhe von 12.00m gemäss ÜO eingehalten wer-

den kann. Dieser Nachweis ist mit dem Abschlussbericht vom Juni 2015 erbracht worden. 

 

2.1 Projektbeschrieb 

Beilage 1: Projektbeschrieb der Büning-Pfaue Kartmann Architekten, Basel 

(Projektbeschrieb zum Parlamentsantrag; Fassung vom 18. September 2015). 

 

2.2 Energie 

In Art. 17 der ÜO sind die Vorschriften zur Energie vorgegeben. Grundsätzlich sind zur Entwick-

lung in Richtung 2‘000-Watt-Gesellschaft die Prinzipien des nachhaltigen Bauens – gemäss 

neustem Stand der Technik – wegleitend. 

Neubauten sind nach dem jeweils fortschrittlichen Stand der Umwelt-, Dämm- und Energietech-

nik zu erstellen. Anzustreben ist die Effizienzklasse A des Kantonalen Gebäudeausweises.  

Die Wärmeversorgung muss auf erneuerbaren Energieträgern und auf Abwärmenutzung basie-

ren. Erdsondenanlagen und Erdregister sind zulässig. 

Vorteilsweise bereits vor der Baugesuchseingabe ist ein Energiekonzept einzureichen. 

 

2.3 Abfallbewirtschaftung 

Mit der Ausarbeitung des Bauprojektes wird auch die Abfallthematik für Schule und Sportpatz 

bearbeitet und in einem Abfallkonzept festgehalten. 

 

2.4 Raumprogramm Schule 

Das Raumprogramm für die geplante Schulanlage ist seit dem Projektwettbewerb unverändert. 

Geplant sind Unterrichtsräume für eine Primarschule mit 8 Klassen (Endausbau). 

Vorgesehen ist die Realisierung in zwei Etappen 

    1. Etappe     Anzahl 

  Kindergarten 5-jährige   

Basisstufe Kindergarten 6-jährige 1 

(4 Jahrgänge) 1. Schuljahr 7-jährige   

  2. Schuljahr 8-jährige   

  Kindergarten 5-jährige   

Basisstufe Kindergarten 6-jährige 1 

(4 Jahrgänge) 1. Schuljahr 7-jährige   

  2. Schuljahr 8-jährige   

Primarschulklasse 3. Schuljahr 9-jährige 1 

oder 3./4. Schuljahr Mischklasse   

Primarschulklasse 4. Schuljahr 10-jährige 1 

oder 5./6. Schuljahr Mischklasse   

Total     4 
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    2. Etappe     Anzahl 

  Kindergarten 5-jährige   

Basisstufe Kindergarten 6-jährige 1 

(4 Jahrgänge) 1. Schuljahr 7-jährige   

  2. Schuljahr 8-jährige   

  Kindergarten 5-jährige   

Basisstufe Kindergarten 6-jährige 1 

(4 Jahrgänge) 1. Schuljahr 7-jährige   

  2. Schuljahr 8-jährige   

Primarschulklasse 5. Schuljahr 11-jährige 1 

oder 3./4. Schuljahr Mischklasse   

Primarschulklasse 6. Schuljahr 12-jährige 1 

oder 5./6. Schuljahr Mischklasse   

Total     4 

 

Die erforderlichen Klassen- und die dazugehörigen Spezialräume entsprechen den Anforderun-

gen der Volksschulverordnung (VSV) des Kantons Bern resp. den Richtlinien und Empfeh-

lungen der Schweizerischen Konferenz der Bauberater/innen KgCH (Verband Kindergärt-

nerinnen Schweiz). 

 

2.5 Sportanlage: 

Zur Schulanlage gehört auch eine Sportanlage; bereits bei der Erarbeitung der ÜO hat der Ge-

meinderat die Möglichkeit erkannt, im Ried eine Sportanlage auch für den Vereinssport reali-

sieren zu können; im Ried bietet sich für die Gemeinde Köniz die einzige Möglichkeit kurzfristig 

das Manko an Fussballplätzen zu reduzieren. Nebst dem Naturrasenfeld im Liebefeld haben die 

vielen Könizer-Fussballvereine kein ligataugliches Spielfeld zur Verfügung. Im Raumprogramm 

wurde die Integration eines Kunstrasenfeldes mit den nötigen Abmessungen vorgesehen. 

 

Zudem musste im Wettbewerb eine Doppelturnhalle nachgewiesen werden. Auch Turnhallen 

sind im Wangental und dem oberen Gemeindegebiet knapp. Der Gemeinderat hat sich vorbe-

halten, im Verlauf des Projektes zu entscheiden, ob er eine Doppel- oder eine Einfachturnhalle 

zur Realisierung vorschlagen will. 

 

2.6 Fussballfelder der Gemeinde Köniz 

Bewegungsraum- und Sportanlagenkonzept Köniz (23. Oktober 2014) 

Die Auswertung einer gezielten Umfrage unter den Könizer Sportvereinen zur Erstellung von 

Sportanlagen im Ried wiederspiegelt die Aussagen aus dem Bewegungsraum- und Sportanla-

genkonzept, die als Richtlinienmotion im Dezember 2014 durch das Parlament abgeschrieben 

worden ist. 

 

Beilage 2: Fussballfelder der Gemeinde Köniz;  

(Bericht der Abteilung Gemeindebauten vom 7.Oktober.2015) 

 

2014 publizierte die Sportplatzkommission des Schweizerischen Fussballverbandes neue Richt-

linien, gültig ab der Saison 2019/2020, u.A. in Bezug zur Spielfeldgrösse und Sicherheitsab-

stände für SFV-Verbandsspiele. Spielfelder welche das Minimalmass von 90 x 57.60m nicht 

erreichen, sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zugelassen. 

Werden die Richtlinien zur Erstellung von Fussballanlagen umgesetzt, hat das für die Könizer 

Fussballvereine gravierende Auswirkungen: ab Saison 2019/2020 werden für den Matschbe-

trieb, auch der unteren Ligen und Juniorenspiele, nur noch die Sportplätze Liebefeld und OZK 

zur Verfügung stehen! 
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3. Variantenentscheid: 

Der Gemeinderat hat im August 2015 entschieden dem Parlament einen Projektierungskredit zu 

beantragen, der eine Einfachturnhalle sowie ein ligataugliches Fussballfeld beinhaltet. Ein liga-

taugliches Fussballfeld drängt sich aufgrund des Berichts „Fussballfelder der Gemeinde Köniz“ 

der Abteilung Gemeindebauten vom 7. Oktober 2015 (Beilage), der oben beschriebenen Aus-

gangslage und dem ausgewiesenen Bedarf aus dem Bewegungsraum und Sportanlagekonzept 

auf. 

Aufgrund des Bewegungsraum und Sportanlagekonzepts ist die Erstellung einer weiteren 

Sporthalle nicht erste Priorität. Aus finanzpolitischen Überlegungen beantragt der Gemeinderat 

dem Parlament eine, für den Schulbedarf genügende Einfachhalle zu projektieren; die Mehrkos-

ten für eine Doppelhalle würden ca. CHF 2,9 Mio. (+/- 25%) betragen. 

Weiter sind Aussensportanlagen für den Schulsport vorgesehen; nicht weiter verfolgt werden 

soll eine Dritte Etappe mit einem Clubhaus für den Vereinssport. 

 

3.1 Ligataugliches Fussballfeld: Der Begriff „ligatauglich“ bezieht sich auf die Grösse des 

Fussballfeldes, d.h. ein Spielfeld von 64m x 100m; zusätzlich ist allseitig 3m Sturzraum einzu-

planen. 

Es ist nicht die Absicht Infrastrukturen für eine grössere Zuschauerzahl zu bauen; der an-

genommene Zuschauerbereich bilden ein paar, ins Terrain integrierte Sitz- oder Stehstufen 

längsseitig des Sportplatzes für maximal 200 Zuschauer (diese Zahl diente auch zur Herleitung 

des Parkplatzbedarfs). 

Im Normalfall werden für Spiele der unteren Ligen (3.-5.-Liga) resp. Juniorenspiele ca. 50 Zu-

schauer erwartet. 

 

3.2 Einfachhalle: Gemäss Planungsgrundlagen des BASPO betragen die Abmessungen 

für eine Einfachhalle 18m x 26m bei einer lichten Raumhöhe von 7.00m.  

Für die Varianten mit einer Einfachhalle halbiert sich auch das Angebot der Garderoben und 

Duschen für den Hallenbetrieb. 

Für die im Endausbau 8-klassige Schule ist eine Einfachhalle ausreichend. 

 

Die Sportanlagen müssen den Normen des Bundesamtes für Sport (BASPO) entsprechen. 

 

 

4. Etappierung 

 

Die erste der beiden Etappen beinhaltet den ersten Teil der Schulanlage, die Turnhalle inkl. 

dazugehörender Betriebsräume sowie die gesamten Aussensportanlagen inkl. Umge-

bungsarbeiten. Die entsprechenden Kosten für die erste Etappe betragen ca. 85% der Gesamt-

kosten.  

 

Die Kosten für die zweite Etappe, für den ergänzenden Teil des Schulhauses stirnseitig ange-

baut, machen ca. 15% der Gesamtkosten aus. Wird die Schulanlage in zwei Etappen realisiert, 

werden zusätzliche Kosten für die provisorische Umgebungsgestaltung anfallen. 

 

Der Entscheid der Etappierung muss nicht jetzt gefällt werden. Das Projekt muss als Ganzes 

projektiert werden; Die Etappierungsfrage muss erst mit dem Kreditantrag des Ausführungskre-

dites beantwortet werden.  
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5. Finanzielles 

 

Als Beurteilungskriterium für die Jury hat ein Büro für Bauökonomie Grobkostenvergleiche der 

rangierten Wettbewerbsprojekte angestellt. 

Die vorgeschlagene Projektvariante ist nach der gleichen Elementmethode berechnet worden. 

Die berechneten Kosten beziehen sich auf den Endausbau (erste und zweite Etappe des 

Schulhauses, Sporthalle, inkl. Aussensportanlage und Umgebung); zusätzlich zu den reinen 

Baukosten sind Kosten für Ausstattungen berechnet worden. 

 

Grobkostenschätzung für das Gesamtprojekt „Schule und Sport im Ried“ 

Die Kostengenauigkeit der Grobkostenschätzung beträgt +/- 25%. 

CHF 25‘500‘000. -- (1. Etappe CHF 21‘300‘000. -- plus 2. Etappe CHF 4‘200‘000. -- ) 
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5.1 Projektierungskredit 

Der beantragte Projektierungskredit wird aus den geschätzten Gesamtkosten abgeleitet. 

Der Projektierungskredit setzt sich zusammen aus Honoraren und notwendigen Vorleistungen. 

 

Honorare: 

BKP 291 Architekt CHF 660‘000.-- 

BKP 292 Bauingenieur CHF  220‘000.-- 

BKP 293 Elektroingenieur CHF  50‘000.-- 

BKP 294 HLK-Ingenieur CHF  45‘000.-- 

BKP 295 Sanitäringenieur  CHF  80‘000.-- 

BKP 296 Spezialisten CHF  50‘000.-- 

BKP 490 Landschaftsplaner CHF  65‘000.-- 

Total Honorare CHF 1'170‘000.-- 

 

Vorleistungen: 

Vermessung, Vermarchung,  

Gutachten (Geologie, Lärm, Licht) 

Sondierungen 

Leitungsumlegungen 

Baunebenkosten 

Total Vorleistungen CHF  130‘000.-- 

Total Projektierungskosten CHF 1‘300‘000.-- 

 

Die für die Erarbeitung eines Vorprojekts, Bauprojekts und Kostenvoranschlag benötigten Pro-

jektierungskosten betragen CHF 1‘300‘000.-- zuzüglich allfälliger Teuerung (Baupreisindex 

Hochbau, Espace Mittelland, Stand 1.4.2015, 100.5 Punkte). 

 

5.2 Investitionsplan 

Im Investitionsplan 2016 sind für die Projektierung der Schul- und Sportanlage im Ried, Nieder-

wangen CHF 300‘000.-- eingestellt. Von den im Jahr 2017 und 2018 eingestellten Beträgen 

sind weitere CHF 1‘000‘000.-- für die Projektierungsarbeiten vorgesehen. 

 

 

6. Immissionen von Sportanlagen 

Aufgrund der Situation der geplanten Sportanlage am Rand der künftigen Siedlung Papillon hat 

der Gemeinderat je ein externes Gutachten zu den zu erwarteten Lärm- und Lichtimmissionen 

in Auftrag gegeben. 

Innerhalb der ÜO Niederwangen, Ried (Ost) (Siedlung Papillon) gilt die Empfindlichkeitsstufe 

ES2; die Weilerzone liegt in der Empfindlichkeitsstufe ES3. 

 

6.1 Lärmimmissionen 

Sport verursacht auch Lärm. 

Der Baufinger F der geplanten Papillon-Überbauung liegt nahe am zu projektierenden Fussball-

feld. Lärmbelastungen sind in Zukunft, d.h. mit der Realisierung des Baufeldes F möglich. Mit 

dem Gutachten der CSD Ingenieure werden Lärmimmissionen bei Betreib des ligatauglichen 

Fussballfeldes beurteilt und beschrieben. 

 

Vorgehen / Methodik 

Die Nutzung der Sportanlage wurde nach dem heutigen Kenntnisstand abgeschätzt. Es wurde 

für die Normalnutzung ein Tag mit maximaler realistischer Auslastung der Anlage gerechnet. 

Zusätzlich wurden die Geräuschspitzen gerechnet und beurteilt. 

 

In einem zweiten Schritt wurden Massnahmen zur Optimierung der Lärmsituation resp. zur Ein-

haltung der gesetzlichen Anforderungen geprüft und bewertet. 
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Beurteilung der Lärmsituation 

Die Modellierung der Lärmimmissionen ausgehend von der „Schule und Sport im Ried“ hat 

ergeben, dass bei vorgesehener Nutzung Überschreitungen der Richtwerte nach Vollzugshilfe 

„Lärm von Sportanlagen“ zu erwarten sind. Überschreitungen beschränken sich auf die nächs-

ten Gebäude der Wohnüberbauung auf der Ostseite des Fussballplatzes (Baufeld F). Solange 

das Baufeld F nicht überbaut wird, können die Plätze wie vorgesehen benutzt werden. Durch 

Einschränkungen der Nutzungsdauer in der abendlichen Ruhezeit an Werktagen sowie durch 

Klassierung der Spiele mit erhöhtem Zuschaueraufkommen als „seltene Ereignisse“ (nach Voll-

zugshilfe) können die Richtwerte mit einer Ausnahme auch bei überbautem Baufeld F eingehal-

ten werden. 

 

Aus Sicht Lärmschutz darf das Vorhaben bei optimierter Nutzung als knapp verträglich beurteil 

werden. Solange Baufeld F nicht überbaut ist, ist auch die vorgesehene Nutzung (ohne Opti-

mierungsmassnahmen) verträglich. 

Im Rahmen der Bau- bez. Betriebsbewilligung wird ein jährlicher Nachweis des tatsächlichen 

Betriebes vorzulegen und zu bewilligen sein. 

 

6.2 Lichtimmissionen 

Für das geplante Fussballfeld ist eine Flutlichtanlage vorgesehen. Eine solche ist gemäss ÜO 

Art. 35, Art der Nutzung, in der ZöN zulässig. 

Mit dem Gutachten der Regent Lighting werden die zu erwartenden Lichtimmissionen der ge-

planten Flutlichtbeleuchtung berechnet und beschrieben. Die Berechnungen entsprechen dem 

heutigen Stand der Technik. 

 

Berechnung: 

Berechnet wurden die Störungen für eine Wettkampfanlage bis und mit 2. Liga mit einer gefor-

derten Beleuchtungsstärke von 150 lux sowie für den Trainingsbetrieb mit einer reduzierten 

Beleuchtungsstärke von 100 lux. Die Wettkampfanlage bedingt für die regelmässige Ausleuch-

tung des Spielfeldes eine Sechsmast-Anlage. Für den Trainingsbetrieb würde eine Viermast-

Anlage genügen. 

Für Erstligaspiele wäre eine Beleuchtungsstärke von 200 lux notwendig; eine solche Wett-

kampfanlage kommt an diesem Standort nicht in Frage und wurde nicht weiter geprüft. 

 

Beurteilung der Lichtimmissionen: 

Der Wohnüberbauung (Baufeld F) kommt zu Gut, dass die Gebäude erhöht über einer Bö-

schung und auf dem markanten Sockel zu stehen kommen. 

Aus Sicht des Gutachters ist eine Wettkampfbeleuchtung mittels sechs Kandelaber möglich, die 

Überschreitungen der Normen sind minimal (Erdgeschosswohnung beim nächstgelegenen Ge-

bäude). Es wird aber auch festgehalten, dass exponierte Gebäude Streulicht erhalten und je 

nach Blickwinkel Blendung entstehen kann. Auch wenn die Störwirkung meist innerhalb der 

geforderten Grenzwerte liegt, kann diese als störend empfunden werden. 

Bei einer Sechsmast-Anlage kann die Beleuchtung für den Trainingsbetrieb reduziert werden, 

was sich in Bezug auf Streulicht auf den Gebäudefassaden positiv auswirken wird. 

Von einer Trainingsbeleuchtung mittels vier Masten ist abzusehen. 

 

Aus Sicht der Lichtimmissionen darf das Vorhaben als knapp verträglich beurteilt werden. So-

lange Baufeld F nicht überbaut ist, ist die Beleuchtung verträglich. 

Im Rahmen der Bau- bez. Betriebsbewilligung wird ein jährlicher Nachweis des tatsächlichen 

Betriebes vorzulegen und zu bewilligen sein. 

Zum Beispiel könnte der Matschbetrieb nur in Ausnahmefällen auf Abendstunden (mit Beleuch-

tung) gelegt werden. 
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7. Termine 

 

Die Projektierungsarbeiten sollen im nächsten Jahr vorangetrieben werden und der Ausfüh-

rungskredit für Parlament und Stimmberechtigte vorbereitet werden. 

Der Zeitpunkt der Ausführung ist auf die Realisierungsfortschritte der Wohnüberbauung abzu-

stimmen. 

 Projektierungskredit; Antrag GR / Parlament   Dezember 2015 

 Vorprojekt, Bauprojekt     2016  

 Kreditantrag/Bauprojekt; Parlament/Stimmberechtigte Frühling 2017 (Volk Mai 2017) 

 Baugesuch      Sommer 2017 

 Ausführungsplanung (1. Etappe)   Sommer 2017 – Sommer 2018 

 Realisierung (1. Etappe)    Sommer 2018 – Sommer 2020 

 Bezug / Betrieb Schuljahr 2020/21 (1. Etappe)  August 2020 

 

 

8. Folgen bei Ablehnung des Geschäftes 

 

Ohne Bauprojekt mit Kostenvoranschlag (+/- 10% Genauigkeit) können zu Händen des Parla-

mentes und des Souveräns keine detaillierten Entscheidungsgrundlagen für die Realisierung 

der neuen Schul- und Sportanlage vorgelegt werden. 

Ohne neue Schule im Ried, die parallel zum Realisierungsfortschritt der Überbauung Papillon 

zu erstellen ist, würde die Promotion der Wohnsiedlung erheblich erschwert. Die Kapazitäten 

der Schulanlage Niederwangen (Juchstrasse) werden niemals ausreichen alle schulpflichtigen 

Kinder aus dem „Ried“ aufzunehmen. 

 

Ohne ligataugliches Fussballfeld im Ried werden die Könizer Fussballvereine ab 2019 Mühe 

haben, in der Gemeinde Köniz Meisterschaftsspiele der Amateur- und Nachwuchsteams auszu-

tragen. Spiele müssten auf Anlagen der Nachbarsgemeinden (sofern überhaupt Kapazitäten 

bestehen) ausgetragen werden, die für teures Geld gemietet werden müssten oder die Fuss-

ballvereine müssten Ihre Mannschaften abbauen.  
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Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

Für die Projektierung einer neuen Schul- und Sportanlage im Ried, Niederwangen wird ein Kre-

dit von CHF 1‘300‘000.-- zuzüglich allfälliger Teuerung zu Lasten Konto Nr. 1601.503.1681 

bewilligt. 

Köniz, 4. November 2015 

Der Gemeinderat 

 

 

Beilagen 

Beilage 1: Projektbeschrieb der Büning-Pfaue Kartmann Architekten, Basel 

 

Beilage 2: Fussballfelder der Gemeinde Köniz (Bericht der Abteilung Gemeindebauten) 

 



























 Beilage 2 
 
 Direktion Sicherheit und Liegenschaften Abteilung Gemeindebauten 

 

Heinz Gertsch 

Projektleitung 

T 031 970 93 19 

F 031 970 98 38 

heinz.gertsch@koeniz.ch 

 

 

 

 

 

 
 

Fussballfelder der Gemeinde Köniz 

Bericht der Abteilung Gemeindebauten vom 07. Oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen: 

1) Übersicht Fussballspielfelder Gemeinde Köniz und externe (2015)  
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1. Allgemeines 

 Die Gemeinde Köniz verfügt über zu wenige ligataugliche Fussballfelder (Abmessung 

100x64 Meter netto). Das Bewegungs- und Sportanlagenkonzept der Gemeinde Köniz vom 

23. Oktober 2014 zeigt dies klar auf. Es müssen zusätzliche Fussballfelder gebaut oder wo 

möglich vergrössert werden. Das Projekt „Schule und Sport im Ried“ weist die Integration 

eines ligatauglichen Rasenfeldes aus. Ein Projekt in weiterer Zukunft könnte im Balsigergut 

Wabern zustande kommen. Der einzige Standort für einen Umbau resp. evtl. Ausbau zu 

einem Kleinstadion befindet sich auf dem Areal des Oberstufenzentrums Köniz (OZK). Zu 

erwähnen ist noch die Parzelle Weiermatt, die für Sportanlagen baurechtlich (ZöN) bereits 

konform ist, allerdings wegen der Baugrundproblematik (Grundwasser) gemieden wird. 

2. Fussballspielfelder 

 Die bestehenden Fussballfelder der Gemeinde Köniz wurden alle, bis auf den Sportplatz 

im Liebefeld, als Rasenfelder zu den entsprechenden Schulanlagen gebaut. Diese wurden 

üblicherweise mit den Spielfeldabmessungen von netto 90 x 45 m od. 90 x 50 m erstellt. 

Die Sicherheitsräume haben von 2 m bis 3 m verschiedenste Abmessungen. Keines dieser 

Rasenfelder (ausser OZK) erfüllt die aktuellen Mindestanforderungen des schweizerischen 

Fussballverbandes (SFV) in Bezug auf die Spielfeldabmessungen (netto 90 x 57.5 m) und 

die Sicherheitsräume (allseitig 3 m). (Vergleich Beilage Übersicht Fussballspielfelder Gemeinde Köniz) 

Die Fussballanlage im Schlatt (FC Sternenberg) und der Sportplatz Gymnasium 

Lerbermatt (Kanton Bern) sind nicht gemeindeeigene Anlagen. Das Schlatt erfüllt die  

Mindestanforderungen des SFV. Hingegen müssten bei der Lerbermatt die Sicherheits-

abstände angepasst werden. 

 3. Homologierung von Fussballfeldern  

 Um Verbandsspiele austragen zu können müssen die Fussballspielfelder und 

Beleuchtungsanlagen durch den Regionalverband des SFV abgenommen und 

entsprechend homologiert werden. Die Fussballfelder werden je nach Spielfeldabmessung 

und Sicherheitsräume in die entsprechenden Spielklassen resp. Kategorien eingeteilt. 

 Sämtliche Fussballanlagen der Gemeinde Köniz sind durch den SFV  für eine bestimmte 

Kategorie, allenfalls unter Gewährung einer Ausnahmebewilligung, homologiert worden. 

Für diese Fussballspielfelder gilt zurzeit noch die Besitzstandswahrung. (Vergleich Beilage 

Übersicht Fussballspielfelder Gemeinde Köniz) 

3.1 Inspektionen und Kontrollen SFV 

 Der SFV kontrolliert nach Bedarf, nach Eingang von Protesten oder bei Veränderungen der 

Ligazugehörigkeit (Spielkategorien) die bestehenden Fussballanlagen. Die Erfahrungen 

beim Oberstufenzentrum Köniz und beim Gymnasium  Lerbermatte (Kanton Bern) zeigen 

auf, wie schnell die Besitzstandswahrung auch zur Makulatur werden kann. Bei beiden 

Anlagen wurden Inspektionen durchgeführt und mit entsprechenden Auflagen versehen 

damit die bestehende Homologierung erhalten werden kann. Im OZK mussten CHF 

170‘000 investiert werden (Beleuchtung und Sicherheitsabstände) um den Spielbetrieb 

weiter aufrecht zu erhalten. Im Falle der Lerbermatte müssten Investitionen im Rahmen 

von ca. CHF 450‘000 (Kostenschätzung) investiert werden um die Feldgrösse und die 

Sicherheitsabstände auf 2. Liga interregional anzupassen. 

4. Schweizerischer Fussballverband; Sportplatzkommission; Richtlinien zur Erstellung 

von Fussballanlagen; Ausgabe 2014 

 Die Richtlinien wurden von der Sportplatzkommission des Schweizerischen 

Fussballverbandes (SPK/SFV) erarbeitet und sind bei der Erstellung oder bei wesentlichen 

Umbauten von Fussballanlagen für Verbandsspiele verbindlich. 

 In der aktuellen Ausgabe wird unter Punkt 4., Masse der Spielfelder für Verbandsspiele,  

eröffnet, dass ab der Saison 2019/20 nur noch Spielfelder mit der Minimalabmessung 90 x 

57.60 m zugelassen werden. 
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 Nach Rücksprache mit dem für die Gemeinde Köniz zuständigen regionalen Vertreter der 

Sportplatzkommission Fussballverband Bern / Jura (FVBJ), wurde die Absicht bestätigt 

und als verbindlich kommuniziert. 

 Die Auswirkungen für die Gemeinde Köniz sind gravierend! 

  

4.1 Prüfung der bestehenden Fussballanlagen 

 Die Abteilung Gemeindebauten hat sämtliche bestehende Spielfelder auf einen Ausbau hin 

zum geforderten Mindestmass geprüft. 

 Keines der bestehenden Fussballspielfelder kann entsprechend ausgebaut werden. Die 

Spielfelder haben vor allem in der Breite ein Problem. Entweder stossen sie an Gebäude 

oder an Parzellengrenzen. Sämtliche bauliche Massnahmen im Bereich der Anpassung 

von Sicherheitsräumen gehen zu Lasten der Spielfeldgrössen, was die Fussballfelder noch 

zusätzlich verkleinern würde. 

4.2 Auswirkungen auf den Fussballbetrieb der Gemeinde Köniz 

 Von den sieben Hauptrasenfeldern erfüllen gerade mal zwei die geforderten Werte: Der 

Sportplatz im Liebefeld und das OZK. Die restlichen Fussballfelder erfüllen die Auflagen für 

Verbandsspiele spätestens ab der Saison 2019/2020 nicht mehr. Für die Gemeinde Köniz 

heisst das, dass ab dann nur noch der Sportplatz im Liebefeld und das OZK für die 

Meisterschaft zugelassen sein werden. Die schon heute schwierige Situation (zu wenig 

ligataugliche Spielfelder), wäre ab der Saison 2019/20 organisatorisch nicht mehr zu 

bewältigen. 

5. Weiteres Vorgehen 

 Die Abteilung Gemeindebauten hat dem Zuständigen Vertreter der Sportplatzkommission 

Fussballverband Bern / Jura (FVBJ) die Situation anhand einer Besprechung mit 

Plangrundlagen aufgezeigt. Die Problematik wurde erfasst und wird im November 2015 der 

SPK SFV unterbreitet. 

 Zusätzlich wurde Rücksprache mit dem Sportamt Bern genommen um zusammen beim 

SFV aufzutreten. Die Problematik ist für die Stadt Bern nicht ganz dieselbe, da die meisten 

Schulrasenfelder nicht als Fussballspielplätze genutzt werden. Trotzdem wird das 

Vorgehen und die Absicht der Gemeinde Köniz auch vom Sportamt Bern unterstützt. 

6.  Fazit 

 Hält der SFV an seiner formulierten Absicht fest, fallen ab 2019 für die Austragung von 

Verbandsspielen die für die Gemeinde Köniz sehr wichtigen Fussballfelder Buchsee, 

Blindenmoos und Niederwangen weg. Die dadurch betroffenen rund 80 Verbandsspiele 

können nicht auf den schon heute betrieblich überlasteten Anlagen Sportplatz Liebefeld 

und Oberstufenzentrum Köniz kompensiert werden. Auch die Anlagen Lerbermatt und 

Schlatt sind heute bereits auf das Maximum belegt. Die Spiele müssten auf externen 

Anlagen (sofern überhaupt Kapazitäten bestehen) für teures Geld eingemietet werden, 

oder die Fussballvereine müssten Ihre Mannschaften abbauen. Beide Optionen sind der  

Gemeinde Köniz unwürdig und müssen unbedingt vermieden werden. 

 Die Gemeinde Köniz muss heute alles daran setzen, damit sie den Anschluss an die 

aktuelle Entwicklung des modernen und zeitgemässen Fussballs nicht verliert. 

 Das Manko an Fussballanlagen in der Gemeinde Köniz besteht schon seit geraumer Zeit. 

Die stark zunehmenden Schülerzahlen sind ein erster Indikator aus der Folge des 

verdichteten Bauens. Neue Schulanlagen müssen errichtet oder stark ausgebaut werden. 

Die Sportinfrastruktur, vor allem die des Fussballs (wichtigste Einstiegssportart), kommt 

dadurch automatisch immer mehr unter Druck. Die Fussballvereine müssen ein klares 

Signal zu ihrem wichtigen sportlichen wie sozialen Schaffen erhalten. 

 Gemeindeeigene, ligataugliche Fussballanlagen müssen das Ziel der Entwicklung sein. 
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